
Niederlenz
die Gemeinde in der Mitte des Kantons Aargau

Benülzungsreglemenl
Woldhütte, Unlerstond und Feuerstellen im lenzhordwold

Zweckbestimmung

Die WoldhÜtte und die Feuerstellen im Lenzhordwold dienen geselligen, kulturellen und feierlichen
Anlössen. Sie stehen Behörden, Kommissionen. Vereinen, Firmen, Gesellschcrften, Fomilien usw. zur
Verfügung.

Verwoltung

Die Woldhütte und die Feuerstellen im Lenzhordwold stehen im Eigentum der Ortsbürgergemeinde
Niederlenz und werden durch diese verwcrltet.

Die Aufsicht über die Woldhütte und die Feuerstellen im Lenzhordwold wird durch den Ge-
meinderot ousgeübt. Für die Wortung und den Betrieb wird ein Hüttenwort gewöhlt.

Eine offene und eine gedeckte Feuerstelle befinden sich bei der Woldhütte. Diese können unter
gewissen Bedingungen reserviert werden.

Benützung der Woldhütle

Sofern mit dem Hütienwort nichts onderes vereinbort ist, steht die Woldhütte den Benützenden von
morgens 9.30 Uhr zur Verfügung.

Bei Jugendonlössen ist für die Reservotion und Aufsicht eine erwochsene Person zustöndig und
hoftbor.

FÜr die Woldhütte besteht kein Wirterecht. Getrönke und Essworen können von den Veronstoltern
oder den einzelnen Benützenden miigebrocht und zubereitet werden.

Reinigung

Weder in der HÜtte, noch ousserholb derselben, noch im umgebenden Wold dürfen Abfölle
irgendwelcher Art hinterlossen werden. Die Benützenden werden ongewiesen, die Abfölle mit noch
House zu nehmen oder in die Abfollbehölter (1 Klein-Contoiner, grün für Glos; I Klein-Contoiner für
PET gelb; I Klein-Contoiner für Aludosen gelb; I Abfolleimer für brennboren Abfoll) zu entsorgen.
Beim Abwoschen von Geschirr im Brunnen dorf kein Woschmittel verwendet werden.

Ausserordentliche Bemühungen des Hüttenworts, verursocht durch unliebsome Verunreinigungen,
werden seporot in Rechnung gestellt.

Feuerstelle

Dos Feuer muss unter Aufsicht ousgehen gelossen werden und nicht mit Wosser gelöscht werden.
Es dorf nur unbehcndeltes Holz verbronnt werden. Dos Verbrennen von Poletten und Abföllen ist
verboten. lm Wold gescmmeltes Holz dorf nur verwendet werden, wenn es vom Umfong und dem
Moss her in die Feuerstelle posst. Dos Cheminee im gedeckten Unterstcnd eignet sich boulich nicht
fÜr grössere Grilloden wie Sponnferkel oder Lomm om Spiess. Solche Scchen dürfen nur im Freien
zubereitet werden. Feuer und Grillglut ousserholb der Feuerstellen sind nur in Feuerscholen erloubt.
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Feuerverbot

Bei grosser Woldbrondgefohr konn die Aorgouische Geböudeversicherung (AGV) ein Feuerverbot
erlossen. Diese Verbote gelten jeweils ousdrücklich ouch für die bestehenden, eingerichteten
Feuerstellen bei Woldhütten. Bei dieser oussergewöhnlichen Situotion (ollgemein bei behördlichen
Auflogen) werden die Mieter der Woldhütte durch die Gemeindekonzlei ouf dos verfügte
Feuerverbot (oder die behördliche Mossnohme) hingewiesen und es wird den Mietern die
Möglichkeit eingeröumt, ohne Kostenfolge vom Vertrog zurückzutreten.

Brunnen

Der Brunnen liefert bestes Trinkwosser vom Grundwosser Pumpwerk Hord ll. Dos Wosser ous dem
Überlouf versickert wieder im Woldboden. Eine Verwendung von Abwoschmitteln oder öhnlichen
Substonzen ist verboten.

[outsprecher / Verstörker

Dos Woldgesetz (AWoG) legt fest, doss die Ruhe im Wold stets gewohri bleiben muss. Der Betrieb
von Loutsprechern oder Verstörkeronlogen ist verboten.

Zufohrt / Porkplötze

Der Porkplotz für Moiorfohrzeuge befindet sich beim Woldrond on der Herrengosse gegenüber der
Klubhütte des Kynologischen Vereins von Niederlenz (moximole Porkdouer 6 h). Der Porkplotz ist nur
einige Gehminuten von der Woldhütte entfernt. Nötigenfolls isl der Moterioltronsport oder dos Hin-
bringen von Gehbehinderten mit zwei Motorfohrzeugen gestottet.

Hotlung der Benützenden

Die BenÜtzenden hoften für olle durch sie verursochten Schöden on der Woldhütte, dem Un-
terstond. den Feuerstellen, dem Brunnen, den Tischen und Bönken und der Umgebung. Besu-
chenden, deren Benehmen zu Klogen Anloss gibt, wird die Wiederbenützung der Woldhüite
verweigert.

Hottpflicht der Eigenlümerin

Die Ortsbürgergemeinde lehnt jede Hoftung für Unfölle und Schöden, welche im Zusommenhong
mit der Benützung der Woldhütte entstehen, ousdrücklich ob.

Sorgfoltspflicht

Die Benützenden sind verpflichtet, zur Hütte. dem Unterstond und dem lnventor Sorge zu trogen.
Der Woldbestond und die Aussenonlogen sind in jeder Beziehung zu schonen. Dos Licht ist
ouszuscholten und die Tische sind in der Woldhütte zu versorgen.

Hüttenwqrt

FÜr olle Frogen der Vorbereitung und Durchführung eines Anlosses wenden sich die Benützenden
on den HÜttenwort. Die Reservotion erfolgt durch die Gemeindekonzlei. Der Hüitenwort ist
geholten bzw. berechtigt. wöhrend den Benützungszeiten Kontrollgönge zu mochen. Den
Anweisungen des Hüttenwortes ist Folge zu leisfen.

Reservotion und lnfrqstruktur

Reservotionsonfrogen sind on die Gemeindekonzlei Niederlenz, Tel.062 886 60 30 zu richten. Die
Bewilligungen werden schriftlich erteilt.
An einem Schild on der Hütte ist für Possonten ersichtlich, ob die Hütte reserviert oder frei ist.

Die HÜtte verfügt über ein einfoches WC, eine gedeckte und eine offene Feuerstelle mit je einem
Grillrost, einem Wosserkessel und Tische und Bönke für co. 50 Personen (dos Aufstellen ist Soche der
Mieter). Die Hütte verfügi über keinen Stromonschluss. Ein Solorpcnelspeist eine einfoche
Notbeleuchtung. Trinkwosser konn om Brunnen bezogen werden.
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Ein Feuerlöscher und ein Beil befinden sich im Houptroum der Hütte. Beide müssen noch der
Benutzung wieder eingeröumt werden. Bei Verlusl einer dieser Gegenstönde wird dem Mieter der
Betrog für die Ersetzung in Rechnung gestellt.

lm Folle einer Reservotion ist der Schlüssel für die Hütte und für die Toilette per Telefon über den
zustöndigen HÜttenwort onzufordern. Dieser gibt den 8-stelligen Code zur Öffnung des
Schlüsselsove bekonnt.

Benülzungsgebühren

Ortsonsössige Personen

Auswörtige Personen und Vereine

Ortsonsössige Vereine

Portion Holz

IM NAMEN DES GEMEINDERATES
Gemeindeommonn Gemeindeschreiber

Rito

cHF 40.00

cHF 60.00

grotis

CHF 6.00

lnkl. mox.3
Portionen Holz

mox.3 Portionen
pro Vermietung

Suter 1 . Juni 2024
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